
Die unterzeichnete Amtsperson bescheinigt hiermit, dass
obenstehende (Anzahl) Unterzeichnerinnen und Unterzeichner
der Volksinitiative in eidgenössischen Angelegenheiten stimm-
berechtigt sind und ihre politischen Rechte in der erwähnten
Gemeinde ausüben.

Ort:
Datum:

Amtsstempel Die zur Bescheinigung zuständige
Amtsperson (eigenhändige Unterschrift
und amtliche Eigenschaft)

Im Bundesblatt veröffentlicht am 3.5.2011. Die unterzeichneten stimmberechtigten Schweizer Bürgerinnen
und Bürger stellen hiermit, gestützt auf Art. 34, 136, 139 und 194 der Bundesverfassung und nach dem Bundes-
gesetz vom 17. Dezember 1976 über die politischen Rechte, Art. 68ff, folgendes Begehren:

Die Bundesverfassung1 wird wie folgt geändert:
Art. 116 Abs. 2 zweiter Satz (neu)
2 …Kinder- und Ausbildungszulagen sind steuerfrei.
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Postleitzahl Politische Gemeinde

1 SR 101

Eidgenössische Volksinitiative
«Familien stärken! Steuerfreie Kinder-
und Ausbildungszulagen»

Auf dieser Liste können nur Stimmberechtigte unterzeichnen, die in der genannten politischen Gemeinde in eidgenössischen Angelegenheiten stimmberechtigt sind. Bürgerinnen
und Bürger, die das Begehren unterstützen, mögen es handschriftlich unterzeichnen. Wer bei einer Unterschriftensammlung besticht oder sich bestechen lässt oder wer das
Ergebnis einer Unterschriftensammlung für eine Volksinitiative fälscht, macht sich strafbar nach Art. 281 beziehungsweise nach Art. 282 des Strafgesetzbuches.

Wichtig: Die Liste ist vollständig oder teilweise ausgefüllt sofort zurückzusenden an das Initiativkomitee: EVP Schweiz, Nägeligasse 9, Postfach, 3000 Bern 7.

Ablauf der Sammelfrist: 3.11.2012

Das Initiativkomitee, bestehend aus nachstehenden Urheberinnen und Urhebern, ist berechtigt, diese Volksinitiative mit absoluter Mehrheit seiner stimmberechtigten
Mitglieder zurückzuziehen. Darbellay Christophe, Le Perrey, 1921 Martigny-Croix; Schwaller Urs, Rossackerstrasse 4, 1712 Tafers; Binder Marianne, Müntzbergstrasse 21,
5400 Baden; David Eugen, Marktgasse 20, 9000 St. Gallen; de Buman Dominique, Place de Notre-Dame 12, 1700 Fribourg; Frey Tim, Freiensteinstrasse 6, 8032 Zürich;
Glanzmann-Hunkeler Ida, Feldmatt 41, 6246 Altishofen; Häberli-Koller Brigitte, Im Furth, 8363 Bichelsee; Hany Urs, Chileweg 8, 8155 Niederhasli; Meier-Schatz Lucrezia,
Haus zum Bädli, 9127 St. Peterzell; Pedrazzini Luigi, Sentiero alle coste 1, 6600 Solduno; P¿ster Gerhard, Gulmstrasse 55, 6315 Oberägeri; Romano Marco,
Via Carlo Pasta 21, 6850 Mendrisio; Seydoux Anne, Rue du Mont-Terri 15, 2800 Delémont.


